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Regierungsvorlage 

Vertrag zur Änderung des Vertrages vom 
J 1. Sep~ember 1970 zwischen der Republik 
ÖsterreIch und der Bundesrepublik Deutsch
land über Rechts- und Amtshilfe in Zoll
Verbrauchsteuer- und Monopolangelegen~ 

heiten 

Die RepuMik österreich und die Bundesrepu
bl~k De.utschland -

·in der Absicht, die Zusammenarbeit in Zo11-, 
Verhr.a.uchsteuer- und Monopolangelegenheiten 
zu erleichtern un1d den Vertr<1jg v,Oll 11. Septem
ber 1970 zwis.chen der Republik östlerreich und 
der BUIlIdesrepublik Deutschland über Rechts- und 
Amtshilfe ,in Zol1-, Verbrauchsteuer- und Mono
polangelegenheiten ·den veränderten Bedürfn'iss·en 
anzupassen -

siIlld wie folgt übereingekommen: 

3. Nach Artikel 10 des Vertrages wird fol1?;en
der Artikel 10 a eingefügt: 

"U nmittelbare Zustellungen/Bekanntgaben 
Bescheilde, En~che]dungen und andere Schrift

stücke der Finanz(Zoll}behörden in V,erfahren 
nach Artikel 2 Absatz 1 lit. a oder b können 
an Personen im anderen Vertragsstaat auch ohne 
Einschaltung der mständiJgen Finanz(Zoll)behör
den des anderen VertI1a.gsstaates unmittelhar 
dur.ch die Post zugestellt/bekann1igegeben werden, 
wenn dies nach Art und Inhalt des Schriftstückes 
zweckmäßig ,ist. Di,e Zustellung/Bekanntgabe 
durch Einscha!ltung der zuständigen Finanz(ZolI)
behörde des anderen Vertmgsslia.ates wird d'a
durch nicht ausgeschlossen." 

Artikel 2 

Dieser Vertr~ gilt auch für das Land Berlin, 

Artikelt 

1. Artikel 1 Absatz 2 des Vertrages erhält fol
gende F,assung: 

"Zo~lvorschriften im Sinne dieses Vertrages 
sind ,die von den ZollverwaJtungen zu vollziehen
den Rechtsvorschriften über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Waren, die sich a.uf Zölle und 
sonstige Abg,ahen oder lauf Verbote, Bes.chränkun
gen und KontroHen des grenzüberschreitenden 
Warenverkehrs beziehen. Hierzu gehören auch 
die Vorschriften der landwirtsch'aftlichen Markt
or~anisationen, nach denen Abschöpfurugen und 
Erstattungen . bei der Ein- oder Aus~hr vorge
nommen werden." 

. sofern ni.chtdie Regierung ,der Bundesrepuhtik 
Deu~schland gegenüber der Bundesregierung der 
Republik östefl-:eich innerhaJb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages eine g,egenteilige 
Erklärung abgibt. 

2. Artikel' 10 des Vertrages erhält folgende 
Fassung: 

,,zustellungen/Bekanntgaben 

(1) In einem Zuste11ungs(Bekanntgabe)ersuchen 
ist abweichend von Artikel 5 Absatz 2 keine 
Sachverhaltsda,rstelLullig erforderlich. . 

(2) Die Zustellung/Bekanntgabe eines Schrift
stückes wird 'durch eine mit der Angabe des Zu
stellungs(Bekanntgabe)tages versehene Empfangs
bestä~igung des Empfängers oder durch eine Be
scheinigun.g der ersu.chten Behö~de über die 
Form und die Zeit der Zustellung/Bekanntgabe 
nachgewiesen." . 

Artikel 3 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurrounden sollen sobaLd wie möglich 
in Bonn ausgetauscht werden .. 

(2) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des 
dritten dem Austausch der Ratifikationsurkun
den folgenlden Kalendermonats in Kraft. 

(3) Dieser Vertrag tritt <1lußer Kraft, wenn 
der Vertrag vom 11. September 1970 ZWlischen 
der Republik österreich Uil1Jd der Bundesrepublik 
Deutschland über Rechts- und Am~hilfe in Zol1-, 
Verbrauchsteuer- und Monopolangelegenheiten 
außer Kraft tritt. 

Geschehen zu Wien am 12. Dezember 1979 in 
zwei Urschriften. 

Für die RepubLik 
österreich: 
Dr. Perrelli 

Für die Bundesrepublik 
Deu tschla,IlId: 

Max v. Podewils 
Hans Hutter 

333 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 333 der Beilagen 

Erlä uterungen 

A. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Vertrag ist gesetz ändernd 
und bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG 
der Genehmigung des Nationalrates. Er hat 
nicht politischen Charakter und enthält keine 
verfassungsändernde Bestimmung. Ein Beschluß 
nach Art. 50 Abs. 2 B-VG ist nicht erfor
derlich, da der Vertrag unmittelbar anwend
bares Recht schafft und auch so ausreichend 
determiniert ist, ,daß er unmitteLbar zur Grund
lage des Handelns der Verwaltungsbehörden ge
macht werden kann. 

Die durch den Vertrag vom 11. September 
1970 BGBL Nr. 430/1971, zwischen öster
reich' und der Bundesrepublik Deutschland ein
gerichtete Amtshilfe in Zoll-, Verbrauchsteuer
und Monopolangelegenheiten hat sich bestens 
bewährt. Dennoch hat ·die Erfahrung gezeigt, 
daß eine Verbesserung in ,dem Sinn, daß die 
Zollverwaltungen von gewissen Verpflichtungen 
entlastet wer,den, erzielt werden könnte, wenn 
man die Zustellung von Schriftstücken im 
Postweg ausdrücklich zuließe .. Diese Knderung 
ist der vorwiegende Inhalt des vorliegenden 
Vertrag,es. Die Gelegenheit dieser Knderung 
sollte aber auch genutzt wenden, um die De
finition des Begriffes "Zollvorschriften" der 
Definition des gleichen Begriffes im Amtshilfe
ablwmmen mit den USA, BGBl. Nr. 478/1978, 
anzupassen. 

Der Vertrag 
Kosten, er wird 
Zustellungshilfe 
bewirken,di~ 
kann. 

verursacht keine zusätzlichen 
durch die Entlastung von der 
sogar eme Kostenminderung 
aber nicht beziffert werden 

B. Besonderer Teil 
Art. 1: 

Die Auswirkung dieser Knderung liegt 
darin, daß nun sichergestellt ist, daß· der 

Vertrag das gesamte zollbehördliche Verfahren, 
also etwa auch das bei der Ausfuhr von Waren, 
erfaßt und nicht nur das Verfahren zur Er
hebung oder Erstattung von Zöllen und son
stigen Eingangs- und Ausgangsabgaben .. 

Art. 2 und 3: 

Durch die Knderung wird ermöglicht, daß 
die Zustdlung von Schriftstücken der Zoll
behörden im Abgabenverfahren und im Fi
nanzstrafverfahren .auch ohne Vermitdung der 
Zollbehönden ,des anderen Staates unmittelhar 
im Postweg erfolgen ,darf; dies hat haupt
sächlich eine Verwaltungsentlastung zum Ziel. 
Die Zollbehönden haben nach der geänderten 
Vertragslagedie Wahl zwischen der Zustellung 
im Postweg und der durch Vermittlung der 
ausländiscllen Behörden, wobei der neue 
Art. 10 a die Wahl des Postwegs daran bin
det, daß dieser Weg nach Art und Inhalt des 
Schrihstücks zweckmäßig ist, und hier nicht 
zul<!tzt auch die Interessen der Parteien, die 
durch ein solches Schl'iftstück unt·erschiedlich 
stark betroffen sein können, zu berucksichtigen 
sind. Daß die Zustellung im Postweg unter 
Beachtung der für den internationalen Post
dienst geltenden Vorschriften zu erfolgen hat, 
brauchte der Vertrag nicht eigens zu bestim
men, da dies nach der Rechtslage in beiden 
Staa ten ohnehin feststeht. Der erfolglose Ver
such einer Zustellung im Postweg schließt 
auch nicht aus, daß für dasselbe Schriftstück 
sodann die Zol1behörde ,des anderen Staates 
um Zustellung ersucht wird. Im Vollstrek
kung,sverfahren wäre eine Zustellung im Post
weg schon aus der .Art und Zielsetzung des 
Verfahrens wirkungslos und wurde daher 
nicht vorgesehen. Die Gegenüberstellung von 
"Zustellung" und "Bekanntgabe" erfolgt we
gen der unterschiedlichen Rechtsterminologie in 
den beiden Staaten. 
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